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Bekanntmachung der wir4-Wirtschaftsförderung über den Jahresabschluss sowie Lagebericht zum 31.12.2016. 
 
 
wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg 
 
 
Bekanntmachung 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 der wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rhein-
berg, Anstalt öffentlichen Rechts, wird mit einer Bilanzsumme von 1.068.216,94 € und einem Jahresfehlbetrag von 
393.360,12 € festgestellt.  

 
Die Gewährträgerin und die Partner haben gemäß § 2 Abs. 3 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eine Einzahlung in die 
Kapitalrücklage in Höhe des Fehlbetrages zu leisten. Der Fehlbetrag des Jahres 2016 beträgt 393.360,12 €. Auf diesen Jah-
resverlust haben die Gewährträgerin und die Partner im laufenden Jahr Vorschusszahlungen in Höhe von 360.000 € geleis-
tet. 

Der nicht bereits durch Vorauszahlungen gedeckte Jahresfehlbetrag 2016 wird durch Einzahlung und Entnahme aus der Ka-
pitalrücklage ausgeglichen. Die Einlage kann bis zum 31.8.2017 ohne Verzinsung an die wir4-Wirtschaftsförderung geleistet 
werden. Ab dem 1.9.2017 ist sie mit einem Zins von 2% über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. 

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt. 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft VGL Vinken-

Görtz-Lange und Partner, Duisburg, vertreten durch den Wirtschaftsprüfer Herrn Dirk Weber, hat am 29. Mai 2017 folgen-

den Bestätigungsvermerk erteilt: 

 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht der wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und 
Rheinberg AöR, Moers, für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergän-
zenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Anstalt. Unsere Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen „Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung“ vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
der Anstalt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den ge-
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setzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Anstalt. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar." 
 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit 
 

vom    01. Oktober   bis   31. Oktober 2017 
 
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Genender Platz 1 in Moers, während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus. 
 

Moers, 30. August 2017 

 
 
Brigitte Jansen 
   Vorstand 
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Bekanntmachung der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH über den Jahresabschluss sowie Lagebericht zum 
31.12.2016 
 

Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH 

 
 
Bekanntmachung 
 
Die Gesellschafterversammlung der Grafschafter Gewerbepark GmbH hat am 30.08.2017 den Jahresabschluss  
zum 31.12.2016 festgestellt und wie folgt beschlossen: 
 
„Der Jahresabschluss der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH zum 31.12.2016 wird mit einer Bilanzsumme von 
8.517.334,05 Euro und einem Jahresfehlbetrag von 344.555,80 Euro festgestellt.  
 
Die Gesellschafter leisten eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 344.555,80 Euro. Auf diesen Jahresverlust ha-
ben die Gesellschafter im Jahr 2016 bereits Zahlungen in Höhe von insgesamt 367.500,00 Euro geleistet.    

Der Jahresfehlbetrag 2016 wird durch Einzahlung und Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen. Die für das Jahr 
2016 über den Jahresfehlbetrag bereits geleisteten Einzahlungen werden den Gesellschaftern zurückerstattet. 

Außerdem verpflichten sich die Gesellschafter, auch den Jahresfehlbetrag für das Jahr 2017 durch eine spätere Einlage in 
die Kapitalrücklage auszugleichen.   

Die Gesellschafterversammlung erteilt der Geschäftsführung Entlastung für das Geschäftsjahr 2016. 
 

Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2016.“ 
 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft VGL Vinken-
Görtz-Lange und Partner, Duisburg, vertreten durch den Wirtschaftsprüfer, Herrn Dirk Weber, hat am 29. Mai 2017 folgen-
den Bestätigungsvermerk erteilt: 

"Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH, Moers, für das Geschäftsjahr vom 01. 
Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen 
in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den La-
gebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen „Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung“ vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam-
keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den ge-
setzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzli-
chen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Ohne unsere Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die Ausführungen der Geschäftsführung im Lagebericht hin. Dort 
ist unter Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung ausgeführt, dass der Fortbestand der Gesellschaft von der finan-
ziellen Unterstützung der Gesellschafter abhängig ist." 
 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit  
 

vom  01. Oktober bis  31. Oktober 2017 
 

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Genender Platz 1 in Moers, während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus. 

 

Moers, den 30. August 2017 

 
 
Brigitte Jansen     Wolfgang Thoenes 
Geschäftsführer     Geschäftsführer 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Bezirksregierung Düsseldorf     Mönchengladbach, den 12.09.2017 
Flurbereinigungsbehörde     Dienstgebäude 
-Dezernat 33-      41061 Mönchengladbach 

Croonsallee 36 – 40 
       Tel.: 0211/475-9803 
       Fax: 0211/475-9792 

 
Ladung 

 
Einleitung der Unternehmensflurbereinigung Wallach-Borth 
Ladung zur Aufklärungsversammlung nach § 5 Abs. 1 FlurbG 

 
Es ist beabsichtigt, auf dem Gebiet der Stadt Rheinberg und der Gemeinde Alpen (Kreis Wesel) ein Flurbereinigungsverfah-
ren nach § 87 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) durchzuführen. 
Das vorgesehene Flurbereinigungsgebiet umfasst im Wesentlichen zusammenhängende landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen im Bereich der Gemarkungen Wallach, Borth, Ossenberg der Stadt Rheinberg sowie Menzelen, Drüpt und Bönning der 
Gemeinde Alpen. Begrenzt wird das vorgesehene Gebiet durch die Grenze der Flurbereinigung Wesel-Büderich im Norden, 
die Ortschaft Ossenberg im Süden sowie die B57, die B58 und den Rhein. 
 

 

 
Das ca. 1.075 ha große Flurbereinigungsgebiet ist auf 
der beigefügten Übersichtskarte dargestellt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um eine 
vorläufige Begrenzung des Flurbereinigungsgebietes 
handelt, die geändert werden kann, wenn der Zweck der 
Flurbereinigung dies erfordert. 
 
Zur Aufklärungsversammlung der voraussichtlich betei-
ligten Grundstückseigentümer gemäß § 5 Abs. 1 FlurbG 
über das geplante Flurbereinigungsverfahren habe ich 
den Termin anberaumt auf 
 

 
Montag, den 16.10.2017 um 18:00 Uhr 

in der Stadthalle Rheinberg 
im Stadthaus der Stadt Rheinberg 
Kirchplatz 10, 47495 Rheinberg. 

 
Zu diesem Termin werden hiermit die Eigentümer und Pächter von Grundstücken im vorgesehenen Flurbereinigungsgebiet 
eingeladen. Erbbauberechtigte sind den Eigentümern gleichgestellt.  
Die Teilnahme an diesem Termin ist jedem Eigentümer und Pächter freigestellt. Durch die Teilnahme am Termin oder durch 
eine etwaige Vertreterbestellung entstehende Kosten können nicht erstattet werden. 
 
Im Auftrag 
gezeichnet 
Ralf Wilden 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
Flurbereinigungsbehörde 
-Dezernat 33- 

Mönchengladbach, 29.08.2017 
Dienstgebäude 
41061 Mönchengladbach 
Croonsallee 36 – 40 
Tel.: 0211/475-9803 
FAX: 0211/475-9791 

 
 
 
Flurbereinigung Deich Meerbusch-Lank 
Aktenzeichen: 33-70901 
 
 
 

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung 
 
Im Flurbereinigungsverfahren Deich Meerbusch-Lank werden hiermit gemäß § 32 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) die Er-
gebnisse der Wertermittlung wie folgt festgestellt: 
 
1. Die Ergebnisse der Wertermittlung werden mit Ausnahme der unter Ziffer 2 genannten Änderungen so festgestellt, wie 

sie am 13., 14., und 16.07.2015 im Feuerwehrhaus in Langst-Kierst ausgelegen haben und im Anhörungstermin am 
06.08.2015 an gleicher Stelle erläutert worden sind. 

 
2. Aufgrund eines Einwandes wurde die Wertermittlung für das nachfolgende Grundstück wie folgt geändert: 
 

Ge-
mar-
kung 

Flur Flurstück Gesamtflä-
che 

Gesamtwert-
zahl 

Wertmerk-
mal 

Klasse Fläche 

Nierst 18 40 2500 m² 897 3 1 990 m² 
     4 1 824 m² 
     4 2 648 m² 
     5 1 38 m² 

 
 
Aufgrund von Einwendungen wurden die Wertermittlungsergebnisse für das Wertmerkmal 4, Klasse 8 und das Wertmerkmal 
7, Klasse 8 (Deich, Flutmulde, Böschungen) geändert. Die Wertzahl für das Wertmerkmal 4, Klasse 8 und das Wertmerkmal 
7, Klasse 8 wurde im Wertermittlungsrahmen von 10 WZ/a auf 16 WZ/a angehoben (siehe nachfolgende Abbildung, Auszug 
aus Wertermittlungsrahmen). 
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Von dieser Änderung sind die nachfolgenden Flurstücke betroffen: 
 

 
Gemar-
kung 

Flur Flurstück/e 

Ilverich 6 101, 102, 186, 188, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 206, 
237, 239, 241 

Langst-
Kierst 

7 32, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 
91, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 
112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 275, 276, 277, 278, 318, 319, 346, 347, 
348, 349, 350, 351, 352, 361, 362, 364, 366, 368, 370, 371 

 9 7, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 36, 135 
 10 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 28, 31, 34, 40, 41, 43, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 90, 91, 96, 97, 100, 
101, 102, 105, 106, 107, 108, 166, 167, 192, 193, 194, 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209 

 12 3, 4, 5, 13, 14, 15, 18, 31, 32, 33, 36, 37, 50, 51 
Nierst 9 70 
 15 50, 51, 58, 61, 65, 66, 68, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85 
 18 1, 6, 7, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 36 
 20 1 
 21 1 
Gellep-
Stratum 

29 207 

 
 
Für vorstehende Flurstücke werden die Wertermittlungsergebnisse, wie sie in den geänderten Wertermittlungskarten und 
im Wertermittlungsrahmen dargestellt sind, festgestellt.  
 
Die geänderten vorläufigen Bodenordnungsnachweise (Einlagenachweise) werden nicht erneut verschickt. Die geänderten 
Wertermittlungsergebnisse (Wertermittlungskarten/ -rahmen) liegen zwei Wochen lang bei der Bezirksregierung Düsseldorf, 
Dezernat 33, Dienstgebäude Mönchengladbach, Croonsallee 36 - 40, 41061 Mönchengladbach (Zimmer Nr. 302), während 
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der Dienststunden von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus. Die 
Frist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieses Verwaltungsaktes. 
 
 

Gründe 

Die Feststellung der Wertermittlungsergebnisse gemäß § 32 FlurbG ist zulässig und gerechtfertigt. 

Die Flurbereinigungsbehörde hat den Wert der Grundstücke jedes Teilnehmers im Verhältnis zu dem Wert aller Grundstücke 
des Flurbereinigungsgebietes bestimmt (§ 27 FlurbG). 

Die Nachweise über die Wertermittlungsergebnisse (insbesondere Wertermittlungskarte und Wertermittlungsrahmen) ha-
ben zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausgelegen. Die Wertermittlungsergebnisse sind den Beteiligten in einem Anhö-
rungstermin erläutert worden und sie hatten Gelegenheit, Einwendungen zu erheben. 

Im ursprünglichen Wertermittlungstarif wurden nicht bewirtschaftbare Flächen (Unland, Schotter, befestigte Wege) und be-
dingt bewirtschaftbare Flächen (Deich, Böschungen, Flutmulde) einheitlich mit 10 WZ/a bewertet. Nach Überprüfung ist ei-
ne Differenzierung vorzunehmen, da Flächen für den Deich, Böschungen und die Flutmulde im Gegensatz zu reinen Zweck-
grundstücken (z.B. befestigte Wege) auch unter Berücksichtigung der Einschränkungen durch die Deichschutzverordnung 
bzgl. Beweidungs-, Umbruchs- und Spritzverbot zumindest eingeschränkt landwirtschaftlich genutzt werden können und 
aufgrund der vorhandenen Bodenstruktur einen (wenn auch geringen) Ertrag abwerfen können.  

Auf der anderen Seite muss die Einstufung dieser bedingt bewirtschaftbaren Flächen im Wertermittlungsrahmen hinter der 
Einstufung eines ertragsschwachen Grünlands in ebener Lage (mit 18 WZ/a) zurückbleiben - die Einstufung mit 16 WZ/a 
gibt den erforderlichen Raum für Differenzierung. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft hat der Bewertung nach Erör-
terung zugestimmt.  

Soweit die Überprüfung der im Übrigen vorgebrachten Einwendungen durch die Flurbereinigungsbehörde ergeben hat, dass 
sie begründet waren, wurde ihnen durch entsprechende Änderung der Wertermittlungskarte abgeholfen. Die verbliebenen 
Einwendungen wurden als unbegründet zurückgewiesen und die Einwender entsprechend informiert. 

 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen die Feststellung der Wertermittlung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe (öffentlicher Bekanntmachung) 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Croonsallee 36 – 40, 41061 Mön-
chengladbach, schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. 

Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form erhoben werden. Das Dokument muss mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur nach dem Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23.07.2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Bin-
nenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (elDAS-Durchführungsgesetz) vom 18.02.2017 (BGBl. I S. 2745) in 
der jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elektronische Poststelle der Behörde übermittelt werden. 

Hinweis: 
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen 
technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt. 
 
 
Im Auftrag 
 
LS 
 
(Ralph Merten) 

 
 



 
 - 232 - 
 

 

Amtsblatt der Stadt Moers – Nr. 15 – 28.09.2017 
 

 

 
Bekanntmachung der Stadt Moers 

 
Bebauungsplan Nr. 161 der Stadt Moers (Teutonenstraße) 

 
Öffentliche Auslegung 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt des Rates der Stadt Moers hat in seiner Sitzung am 14.09.2017 be-
schlossen: 
 
den Entwurf des Bebauungsplaneses Nr. 161 mit dessen Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszule-
gen. 
 
 
Räumlicher Geltungsbereich: 
 
Gemarkung Moers, Flur 10 
 
Der Geltungsbereich umfasst ganz oder teilweise die Flurstücke Nr. 379, 382, 383, 400, 403, 404, 405, 406, 410, 
411, 412, 413, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435,436,437, 438, 439, 440, 444, 638, 647, 653, 787, 802, 803, 804, 
806, 807, 808, 809, 820, 1144, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1311, 1319 und 1320. 
 
Karte zum Aufstellungsbeschluss 
 

 
 
 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 161 mit dessen Begründung liegt in der Zeit vom 
 

09.10. bis einschließlich 08.11.2017 
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im Fachbereich Stadt- und Umweltplanung, Bauaufsicht der Stadt Moers, Rathaus Moers, Rathausplatz 1, 47441 Moers, 
Verwaltungsgebäude „Altes Rathaus“, Zimmer 2.025, während der Dienststunden, und zwar: 
 
montags bis donnerstags   08:00 bis 12:00 Uhr  und 14:00 bis 16:00 Uhr 
freitags     08:00 bis 12:00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. Auf die Durchführung einer Umwelt-
prüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird verzichtet. 
 
Stellungnahmen sind bis zum Ende des Beteiligungszeitraums unter der oben genannten Adresse oder per E-Mail an pla-
nung.gruen@moers.de abzugeben.  
 
Informationen zu den Planungen werden ergänzend während des o.g. Zeitraums auch im Internet unter 
www.moers.de/buergerbeteiligung zur Verfügung gestellt. 
 
Hinweise: 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben werden, kön-
nen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan gemäß § 4a (6) BauGB unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt 
Moers deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungs-
planes nicht von Bedeutung ist. 
 
Bei Aufstellung eines Bebauungsplanes ist ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig, wenn mit ihm 
nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Der vom Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt des Rates der Stadt Moers am 14.09.2017 gefasste Beschluss 
zur öffentlichen Auslegung sowie die Durchführung der öffentlichen Auslegung werden hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
 
Moers, den 19.09.2017 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
Kamp 
Technischer Beigeordneter 

mailto:planung.gruen@moers.de
mailto:planung.gruen@moers.de
http://www.moers.de/buergerbeteiligung
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Widmung von Straßen 
 
Gem. § 6 Abs. 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) vom 23. September 1995 (GV. 
NRW. S. 1028) in der jeweils gültigen Fassung wird die nachstehend aufgeführte Verkehrsfläche (Gemeindestraße) mit der 
Nennung der Funktion im Sinne des § 3 Abs. 4 StrWG NW dem öffentlichen Verkehr als Gemeindestraße gewidmet: 
  
Heinrichstraße  
 
Die gewidmete Straße befindet sich in der Gemarkung Asberg, Flur 4, Flurstück: 1094 
 
Hiermit wird die Widmung gemäß § 6 Abs. 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) 
öffentlich bekannt gemacht. Diese Widmungsverfügung gilt am Tage nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Moers als bekannt gegeben (§ 41 Abs. 4 S. 4 VwVfG NRW). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39 schriftlich einzureichen oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
 
Wird die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt, so würde dessen Verschulden Ihnen zu-
gerechnet werden. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen zwei Abschriften der Klage für 
die Beteiligten beigefügt werden. 
 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG vom 07.11.2012 (GV. NRW 
S. 548) in der jeweils geltenden Fassung eingereicht werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach § 2 Nr. 3 Signaturgesetz vom 16.05.2001 (BGBl. I, S. 876) in der jeweils geltenden Fassung 
versehen sein und an die elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 
 
Hinweis:  
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen 
technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt. 
 
Hinweise: 
 
1. Diese Widmungsverfügung (Allgemeinverfügung gemäß § 35 S. 2 VwVfG NRW) und Pläne, aus denen die genaue Lage 

und Ausdehnung der betreffenden Verkehrsflächen-  insbesondere der Teilbereiche –ersichtlich sind, können beim 
Fachbereich Vermessung, Straßen und Verkehr, der Stadt Moers, Rathaus, Zimmer 1.042, Rathausplatz 1, 47441 Moers, 
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden . 
 

2. Die Widmung wird mit Fristablauf oder Erschöpfung der Rechtsmittel bestandskräftig. 
 
 
Moers, den 25.09.2017 
 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Lauff  
 



 
 - 235 - 
 

 

Amtsblatt der Stadt Moers – Nr. 15 – 28.09.2017 
 

 

 



 
 - 236 - 
 

 

Amtsblatt der Stadt Moers – Nr. 15 – 28.09.2017 
 

 

Widmung von Straßen 
 
Gem. § 6 Abs. 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) vom 23. September 1995 (GV. 
NRW. S. 1028) in der jeweils gültigen Fassung wird die nachstehend aufgeführte Verkehrsfläche (Gemeindestraße) mit der 
Nennung der Funktion im Sinne des § 3 Abs. 4 StrWG NW dem öffentlichen Verkehr als Gemeindestraße gewidmet: 
  
Talstraße  
 
Die gewidmete Straße befindet sich in der Gemarkung Repelen, Flur 56, Flurstück: 1153 
 
Hiermit wird die Widmung gemäß § 6 Abs. 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) 
öffentlich bekannt gemacht. Diese Widmungsverfügung gilt am Tage nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Moers als bekannt gegeben (§ 41 Abs. 4 S. 4 VwVfG NRW). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39 schriftlich einzureichen oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
 
Wird die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt, so würde dessen Verschulden Ihnen zu-
gerechnet werden. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen zwei Abschriften der Klage für 
die Beteiligten beigefügt werden. 
 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG vom 07.11.2012 (GV. NRW 
S. 548) in der jeweils geltenden Fassung eingereicht werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach § 2 Nr. 3 Signaturgesetz vom 16.05.2001 (BGBl. I, S. 876) in der jeweils geltenden Fassung 
versehen sein und an die elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 
 
Hinweis:  
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen 
technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt. 
 
Hinweise: 
 
1. Diese Widmungsverfügung (Allgemeinverfügung gemäß § 35 S. 2 VwVfG NRW) und Pläne, aus denen die genaue Lage 

und Ausdehnung der betreffenden Verkehrsflächen-  insbesondere der Teilbereiche –ersichtlich sind, können beim 
Fachbereich Vermessung, Straßen und Verkehr, der Stadt Moers, Rathaus, Zimmer 1.042, Rathausplatz 1, 47441 Moers, 
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden . 
 

2. Die Widmung wird mit Fristablauf oder Erschöpfung der Rechtsmittel bestandskräftig. 
 
 
Moers, den 25.09.2017 
 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Lauff  
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Bekanntmachung der Stadt Moers 
Städtische Wochenmärkte 2017 

 
Aufgrund des gesetzlichen Feiertages am 03.10.2017 (Tag der Deutschen Einheit) fallen die Wochenmärkte Moers-
Innenstadt und Moers-Repelen am 03.10.2017 ersatzlos aus. 
 
Moers, den 15. September 2017 
 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
zum Kolk 
Beigeordnete 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts 

 
Auf den Friedhöfen Schwafheim, Kapellen, Meerbeck, Lohmannsheide, Utfort, Repelen, Klever Straße und Hauptfriedhof 
sind die Ruhefristen von Reihengrabstätten für Erdbestattungen und Urnen abgelaufen. Das Nutzungsrecht an Kinderrei-
hengräbern kann auf Antrag bis zum 15.12.2017 bei der Friedhofsverwaltung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 
verlängert werden. 
 
Die Grabstellen, die nach dem 15.01.2018 eingeebnet werden, sind durch ein Hinweisschild an den Grabfeldern gekenn-
zeichnet. 
 
Den Angehörigen wird empfohlen, Grabschmuck bis zu diesem Zeitpunkt zu entfernen. 
 
Nicht entfernte Grabaufbauten gehen nach diesem Zeitpunkt entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der ENNI Stadt & 
Service Niederrhein AöR über. 
 
Moers, den 05.10.2017 
Der Vorstand  
Lutz Hormes 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Gemäß § 45 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz i.V.m. § 83 Kommunalwahlordnung (KWahlO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31.08.1993 (GV. NW. S. 592, berichtigt S. 967/SGV.NRW. 1112), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
03.12.2013 (GV.NRW. S. 730), hat der Wahlleiter die Feststellung des Nachfolgers öffentlich bekanntzumachen. 
 
Es ist daher folgende Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Moers zu veröffentlichen: 
 

Bekanntmachung der Stadt Moers 
Ersatzbestimmung für den Rat der Stadt Moers 

 
Die am 25.05.2014 (Kommunalwahl 2014) nach dem zugelassenen Wahlvorschlag zum Rat der Stadt Moers (Amtsblatt der 
Stadt Moers – Nr. 8 – 24.04.2014) für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) gewählte Vertreterin für den Rat 
der Stadt Moers,  
 
 Silvia Rosendahl 
 Lintforter Str. 77 
 47445 Moers 
 
hat am 27.09.2017 ihr Ratsmandat niedergelegt. 
 
Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz vom 30.06.1998, zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.10.2013, habe ich als Nachfolger 
aus der Reserveliste der Partei Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 
 
 Thomas Wenzel, geb. 1958 in Duisburg 
 Helmholtzstr. 8 
 47447 Moers 
 
zum Mitglied des Rates der Stadt Moers gewählt erklärt. 
 
Gegen diese Entscheidung können gemäß § 39 Kommunalwahlgesetz 
 
jede/r Wahlberechtigte des Wahlgebiets, 
 
die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, so-
wie 
 
die Aufsichtsbehörde 
 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe dieser Feststellung Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gül-
tigkeit der Feststellung gemäß § 40 Abs. 1 Buchstaben a bis c des Kommunalwahlgesetzes für erforderlich halten. 
 
Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Moers, den 28.09.2017 
 
Der Bürgermeister 
als Wahlleiter 
Fleischhauer 
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Bekanntmachung 
 
Am Mittwoch, dem 04.10.2017, findet im Ratssaal Neues Rathaus, die  
24. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Moers mit folgender Tagesordnung statt: 
 
Beginn: 16:00 Uhr 
 
T A G E S O R D N U N G 
 
Öffentlicher Teil 
 
1. Fragen der Einwohner 
2. Zur Geschäftsordnung 
2.1. Prüfung der Einladung 
2.2. Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
2.3. Feststellung von Ausschließungsgründen gem. § 31 GO NRW 
2.4. Anmerkungen zur Tagesordnung 
3. Zur Niederschrift über die 23. Sitzung am 12.07.2017 
4. Bericht der Verwaltung über die Durchführung von Beschlüssen sowie zu Anträgen und Anfragen 
5. Kooperation mit der Hochschule Rhein-Waal 

- Vorstellung der Hochschule durch die Präsidentin Frau Dr. Heide Naderer 
6. Gaskonzessionsverfahren - Entscheidung über die Auswahlkriterien 

- Für Fragen steht zur Verfügung: Dr. Templin, rechtlicher Berater 
Vorlage: 16/1555 

7. Besetzung der Stelle eines/einer Beigeordneten 
Vorlage: 16/1538 

Haushalts- und Finanzierungsangelegenheiten 
8. Einbringung des Entwurfs des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 (Haushaltssatzung mit ihren Anlagen) und 

Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 
9. Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Moers zum 31.12.2015 

Vorlage: 16/1411 
10. Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Moers zum 31.12.2016 

Vorlage: 16/1477 
11. Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31. Dezember 2016 und erhebliche über-/außerplanmäßige Aufwendungen gem. 

§ 83 GO NRW im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 
Vorlage: 16/1488/1 

12. Bezuschussung des interkulturellen Zentrums der Bunte Tisch e.V. ab 01.01.2018 
Vorlage: 16/1513 

13. Niederschlagswassergebühr - Budgetaktualisierung 
Vorlage: 16/1515 

Satzungsangelegenheiten 
14. Änderung der Geschäftsordnung für den Gestaltungsbeirat der Stadt Moers 

Vorlage: 16/1523 
15. Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der 

Stadt Moers 
Vorlage: 16/1525 

 
Personalangelegenheiten 
16. Erneute Bestellung zur Ersten Betriebsleitung 

Vorlage: 16/1542 
17. Stellenplan 2018 

Vorlage: 16/1508 
18. Stellenplan 2018 für den Bereich der Jugendhilfe 

Vorlage: 16/1509 
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Planungsangelegenheiten 
19. Bebauungsplan Nr. 322 der Stadt Moers, Stadtmitte (Dr.-Hermann-Boschheidgen-Straße) 

- Entscheidungsbeschlüsse zu den während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen 
- Entscheidungsbeschlüsse zu den während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Stellungnahmen 
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
Vorlage: 16/1428 

20. Organisationsstruktur zur Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes „Neu Meerbeck" 
Vorlage: 16/1539 

Angelegenheiten aus den Anstalten, Eigenbetrieben und eigenbetrieblichen Einrichtungen 
21. Jahresabschluss der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung in der Stadt Moers 2016 

Vorlage: 16/1504 
22. Wirtschaftsplan 2018 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung in der Stadt Moers 

Vorlage: 16/1506 
23. Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH 

hier: Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2017 
Vorlage: 16/1502 

24. ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 
hier: Friedhofssatzung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 
Vorlage: 16/1560 

25. ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 
hier: Gebührenkalkulation zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren in der Stadt Moers 
Vorlage: 16/1561 

Sonstiges 
26. Verleihung des Ehrenrings der Stadt Moers 

Vorlage: 16/1512 
27. Bericht über die 4. Fortschreibung des Frauenförderplans für den Zeitraum 2013 - 2017 

Vorlage: 16/1524 
28. Richtlinie der Stadt Moers zur Vergabe und Verwendung von Mitteln aus dem Verfügungsfonds für bürgerschaftliche 

Aktivitäten für das Gebiet der Sozialen Stadt Neu Meerbeck 
Vorlage: 16/1541 

29. Partizipative Entwicklung eines Quartiers-/Seniorenkonzeptes 
Vorlage: 16/1540 

30. Bürgerservice - Antrag Mobiler Bürgerservice - Sachstand 
Vorlage: 16/1526 

30.1. Einrichtung mobiler Servicestellen in den fünf Stadtteilen, hier: Scherpenberg und Schwafheim. Antrag der Fraktionen 
der SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und Die Grafschafter vom 12.09.2017 

31. Tagesstättenbedarfsplanung Moers-Mitte 
Vorlage: 16/1520 

32. Gewährung von Zuwendungen an Einzelratsmitglieder 
Vorlage: 16/1552 

33. Auflösung der Fraktion DIE LINKE.Fraktion Moers und Neubildung der Fraktion Pro Kultur und Stadtentwicklung- Zu-
sammensetzung der Arbeitsgruppen 
Vorlage: 16/1571 

34. Abberufung von beratenden Ausschussmitgliedern 
Vorlage: 16/1572 

35. Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW 
Benennung eines Vertreters/einer Vertreterin der Fraktion Pro Kultur und Stadtentwicklung und Erteilung von Dienst-
reisegenehmigungen 
Vorlage: 16/1573 
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36. Antrag Bündnis für Moers vom 17.08.2017 
"Smart City Sense/Digital Wohlfühlfaktor Moers sichtbar machen - DigiPro 

37. Antrag 07-2017 der CDU-Fraktion Moers vom 28.08.2017 
Zu-gut-für-die-Tonne 

38. Bekanntgaben und Kenntnisnahmen 
39. Anträge und Anfragen von Mitgliedern 
 
 
 
 
Nicht öffentlicher Teil 
 
1. Zur Geschäftsordnung 
1.1. Prüfung der Einladung 
1.2. Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
1.3. Feststellung von Ausschließungsgründen gem. § 31 GO NRW 
1.4. Anmerkungen zur Tagesordnung 
2. Zur Niederschrift über die 23. Sitzung am 12.07.2017 
3. Bericht der Verwaltung über die Durchführung von Beschlüssen sowie zu Anträgen und Anfragen 
Angelegenheiten aus den Anstalten, Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 
4. ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 

Vorlage: 16/1507 
5. ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH 

Vorlage: 16/1558 
6. ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH 

Vorlage: 16/1562 
7. Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH 

Vorlage: 16/1501 
8. Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH 

Vorlage: 16/1559 
9. Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH 

Vorlage: 16/1556 
10. Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG 

Vorlage: 16/1554 
Grundstücksangelegenheiten 
11. Ergänzung der Vergaberichtlinien über die Vergabe von städtischen Grundstücken 

Vorlage: 16/1414/1 
12. Verkauf eines unbebauten Grundstückes 

Vorlage: 16/1535 
13. Verkauf eines städtischen Grundstückes an die LINEG 

Vorlage: 16/1563 
14. Verkauf eines  Grundstücks im Gewerbegebiet Genend 

Vorlage: 16/0665/2 
15. Verkauf eines  Grundstücks im Gewerbegebiet Genend 

Vorlage: 16/0665/3 
16. Bebauungsplan Nr. 322 der Stadt Moers - Moersbach-Aue 

Vorlage: 16/1410 
17. Bekanntgaben und Kenntnisnahmen 
18. Anträge und Anfragen von Mitgliedern 
 
Moers, den 28.09.2017 
 
gez. Fleischhauer 
Bürgermeister 
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